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G. Manten: Das Notbischofsrecht der preußischen Könige

In Europa nahm seit der konfessionellen Aufspaltung
im 16. Jahrhundert die Einflussnahme der Landesherren,
insbesondere von lutherischen Territorien, auf die Kir-
chen stetig zu. Auch in PreuÃen entwickelte sich ein
landesherrliches Kirchenregiment, indem das Bischofs-
amt in der Kirchenverfassung in das âSummepiskopatâ
umgewandelt wurde: Die preuÃischen Landesherren er-
langten die Funktion eines obersten Bischofs der Lan-
deskirche. Georg Manten zeigt in seiner rechtswissen-
schaftlichen Dissertation auf, wie sich die âVerstaatli-
chungâ der Landeskirche vollzog, wie ausgehend von
dem âNotbischofsrechtâ sich die âfortschreitende Ineins-
setzung von Staat und evangelischer Kircheâ (S. 194) ent-
wickelte. Ziel des Autors ist es, einige seiner Ansicht nach
von der Historiographie unzureichend beachtete Fakto-
ren der Religionspolitik des preuÃischen KÃ¶nigs Fried-
rich Wilhelms II. in die Analyse einzubeziehen und da-
durch eine Neubewertung seiner Herrschaft zu erlangen.
Dazu bedient er sich eines traditionellen rechtshistori-
schen Ansatzes.

Der erste Teil der Monographie ist ein chronolo-
gischer Abriss der preuÃischen Kirchenverfassung von

der Reformation bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Da-
bei werden grundlegende Aspekte der einzelnen Re-
gierungsphasen wie UnionsvertrÃ¤ge, religiÃ¶se Ein-
stellungen des KÃ¶nigs, die Situation der Katholiken,
das MilitÃ¤rkirchenwesen und schlieÃlich die Kirche im
âaufgeklÃ¤rten-absolutistischen PreuÃenâ dargestellt.
Im zweiten Teil, einer ausfÃ¼hrlichen ErÃ¶rterung der
Kirchen- und Religionspolitik KÃ¶nig Friedrich Wil-
helms II, geht es vor allem um das WÃ¶llnersche Religi-
onsedikt von 1788, um den Katechismusstreit, um den so
genannten âZopfschulzenprozessâ und die Kronprinzen-
vertrÃ¤ge von 1791/92. Diese EreigniszusammenhÃ¤nge
beleuchten die Kirchenverfassung unter dem preuÃi-
schen KÃ¶nig der spÃ¤ten AufklÃ¤rungszeit. Die Arbeit
wird durch eine WÃ¼rdigung der Kirchen- und Religi-
onspolitik KÃ¶nig Friedrich Wilhelms II. beschlossen.

Die allzu umfangreichen AusfÃ¼hrungen zu den ge-
nannten Themenfeldern, die fehlende Fokussierung auf
zentrale Fragen und der methodisch wenig innovative
Ansatz geben der Arbeit eher den Charakter einer Ãber-
blicksarbeit als einer Synthese, so dass der von einem
Dissertationsprojekt zu erwartende eigenstÃ¤ndige For-
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schungsbeitrag nicht auf den ersten Blick deutlich wird.
Die Neubewertung des Gegenstands versucht der Ver-
fasser auf die Rezeption von Literatur der letzten zwei
Jahrhunderte und gedruckter Quellen des Betrachtungs-
zeitraumes zu stÃ¼tzen. Dabei scheint er allerdings sei-
ne Informationsmedien nicht zu unterscheiden, zumin-
dest fÃ¼r den Leser kommt die Quellenkritik zu kurz:
Historiographische Schriften des 19. Jahrhunderts schei-
nen gleichrangig mit Gesetzestexten, beispielsweise aus
dem 17. Jahrhundert, als Belege der Darstellung heran-
gezogen zu werden; Aussagen und Argumente der His-
toriographie und derQuellenwerden unterschiedslos zur
Revision der historischen ZusammenhÃ¤nge genutzt (S.
18-20).

Georg Manten nimmt leider keine Vergleiche mit an-
deren Territorien und Landeskirchen vor und ordnet so-
mit seine Ergebnisse nicht in den aktuellen Forschungs-
stand ein. Probleme des Kirchenregiments thematisierte
zum Beispiel Ronald G. Asch fÃ¼r England des 16./17.
Jahrhunderts hinsichtlich des Prinzips âcuius regio, eius
religioâ. Das Recht des KÃ¶nigs auf uneingeschrÃ¤nkte
Herrschaft Ã¼ber die Kirche wurde dort in den po-
litischen Debatten Ã¼ber die BegrÃ¼ndung und Aus-
gestaltung des Kirchenregiments bestritten. Asch, Ro-
nald G., No Bishop no King oder Cuius regio eius re-
ligio. Die Deutung und Legitimation des fÃ¼rstlichen
Kirchenregiments und ihre Implikationen fÃ¼r die Ge-
nese des “Absolutismus” in England und im protes-
tantischen Deutschland, in: ders. und Heinz Duchhardt
(Hrsg.), Der Absolutismus â ein Mythos? Strukturwan-
del monarchischer Herrrschaft in West- und Mitteleu-
ropa (ca. 1550-1700), KÃ¶ln 1996, S. 79-124, besonders
S. 121-123. Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit, dass
im Verlauf der FrÃ¼hen Neuzeit die preuÃischen Kur-
fÃ¼rsten und KÃ¶nige auf die lutherische Landeskir-
che und auf die Geistlichen zunehmende einwirkten,
bleibt ohne differenzierende EinschrÃ¤nkungen und Be-
grenzungen. WÃ¤hrend Otto Hintze diesen Prozess be-
reits frÃ¼her beschrieben und als âfÃ¼rstliche[n] Ab-
solutismus [â¦] in der Kirche wie im Staateâ Hintze, Ot-
to, Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in

PreuÃen, in: Otto BÃ¼sch (Hrsg.), Moderne PreuÃische
Geschichte 1648-1947. Eine Anthologie, Berlin 1981, S.
1217-1242, S. 1222. bezeichnet hatte, werden in der Ge-
schichtswissenschaft seit einigen Jahren die Grenzen die-
ser Herrschaft wahrgenommen.

Wenn man Ã¼ber frÃ¼hneuzeitliche Herrschaft
spricht, geht es zwangslÃ¤ufig auch um Normierung,
denn die Existenz von Gesetzen ist nicht zu Ã¼bersehen.
Es stellt sich aber nicht so sehr die Frage nach dem Er-
folg oder Scheitern der Umsetzung von Normen, sondern
nach den Formen ihrer Implementierung. Landwehr,
Achim, âNormdurchsetzungâ in der FrÃ¼hen Neuzeit?
Kritik eines Begriffs, in: Zeitschrift fÃ¼r Geschichtswis-
senschaft 48 (2000), S. 146-162, besonders S. 161f. Die Ge-
setze wurden stets unter BerÃ¼cksichtigung der situati-
ven und regionalen Rahmenbedingungen umgesetzt, wo-
durch sie selbst als Herrschaftsartikulation und somit
als Herrschaftspraxis zu konzipieren sind. In dieser Hin-
sicht nÃ¤hert sich Georg Manten aktuellen Forschungs-
tendenzen an, denn er greift auf Georg Jellineks Ansatz
von der ânormativen Kraft des Faktischenâ zurÃ¼ck (S.
20). Damit ist nicht gemeint, dass Fakten Normen schaf-
fen, sondern dass ein Gesetz hinfÃ¤llig wird, wenn die
gesellschaftliche Wirklichkeit unberÃ¼cksichtigt bleibt.
Das Rechtliche und das Soziale stehen in Wechselwir-
kung in einer solchen Staatsvorstellung. Georg Manten
leitet daher auch aus der âunklare[n] Rechtsverfassun-
gâ (S. 548), also der fehlenden systematischen Konzepti-
on und DiskontinuitÃ¤t der preuÃischen Kirchenverfas-
sung (S. 20), die Regierungspraxis Friedrich Wilhelms II.
ab.

Die LektÃ¼re regt dazu an, nach demZusammenspiel
von Verfassungs- und Gesellschaftsgeschichte zu fragen.
Bedauerlicherweise bleibt die Konfessionalisierungsfor-
schung in der vorliegenden Arbeit unberÃ¼cksichtigt.
Siehe zuletzt Reinhard, Wolfgang, Zusammenfassung:
Staatsbildung durch “Aushandeln”?, in: Asch, Ronald G.
(Hrsg.), Staatsbildung als kultureller Prozess. Struktur-
wandel und Legitimation von Herrschaft in der FrÃ¼hen
Neuzeit, KÃ¶ln 2005, S. 429-438.
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